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(1) Auf Antrag einer Abwasserverwertungsgemeinschaft hat die Behörde die Ausbringung von mehr als 50 m³,

höchstens aber 100 m³ Senkgrubeninhalte gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 pro Hektar und Jahr auf Acker8ächen zu bewilligen,

wenn

1. die Abwasserverwertungsgemeinschaft entweder durch eine landwirtschaftliche Fachorganisation, wie z. B.

Maschinenring, oder durch den Zusammenschluss von mindestens drei Landwirten gebildet wird,

2. ein für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Landesgesetzes Verantwortlicher namhaft gemacht wird,

3. die Abwasserverwertungsgemeinschaft die Verfügungsgewalt über geeignete Acker8ächen im Ausmaß von

mindestens 50 Hektar außerhalb von wasserwirtschaftlich geschützten Gebieten besitzt,

4. ein Ausbringungskonzept vorgelegt wird, das Aussagen darüber enthält, auf welche Acker8ächen ausgebracht

werden soll,

5. geeignete Einrichtungen für Zwischenlager oder mindestens fünfjährige Verträge mit Übernahmestellen

nachgewiesen werden und

6. geeignete sonstige technische Einrichtungen, die für die Ausbringung verwendet werden, vorhanden sind.

(2) Die Ausübung der Bewilligung gemäß Abs. 1 ist nur zulässig, wenn die Ausbringung auf Grund von Verträgen mit

mindestens fünfjähriger Laufzeit erfolgt und ein Ausbringungsnachweis geführt wird. Der Ausbringungsnachweis hat

folgende Angaben zu enthalten:

1. die Herkunft der ausgebrachten Senkgrubeninhalte, die nicht im eigenen Betrieb anfallen (Name und Anschrift des

Eigentümers der Senkgrube sowie Standort der Senkgrube);

2. die jeweils auf eine bestimmte Ausbringungs8äche zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgebrachte Menge von nicht

im eigenen Betrieb anfallenden Senkgrubeninhalten;

3. die auf eine bestimmte Ausbringungs8äche innerhalb eines Jahres ausgebrachte Gesamtmenge eigener und

fremder Senkgrubeninhalte.

(3) Die Unterlagen gemäß Abs. 2 sind fünf Jahre aufzubewahren. Der Behörde ist Einsicht in die Verträge und

Ausbringungsnachweise zu gewähren; über AuEorderung sind ihr Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zu

übermitteln.

(4) Die Vorschreibung von Au8agen und Bedingungen im Bewilligungsbescheid ist zulässig, soweit dies zur Wahrung

öEentlicher Interessen, insbesondere zur Vermeidung unzumutbarer Belästigungen der Nachbarschaft oder zur

Wahrung der Zielsetzungen dieses Landesgesetzes erforderlich ist. Ergibt sich nach Erteilung der Bewilligung, dass

trotz Einhaltung der im Bewilligungsbescheid vorgeschriebenen Au8agen und Bedingungen öEentliche Interessen

gefährdet sind, kann die Behörde andere oder zusätzliche Au8agen und Bedingungen vorschreiben, soweit dies zur

Beseitigung der Gefährdung erforderlich ist.

(5) Im Bewilligungsverfahren ist jedenfalls ein agrartechnischer Sachverständiger beizuziehen. Das

wasserwirtschaftliche Planungsorgan und die Oö. Landwirtschaftskammer sowie die Gemeinde(n), in deren Gebiet

Acker8ächen gemäß Abs. 1 Z 4 liegen, sind im Bewilligungsverfahren zu hören. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat

eine Ausfertigung des Bewilligungsbescheides den betroffenen Gemeinden zuzustellen.

 

(Anm: LGBl. Nr. 83/2001)
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